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VOLLMACHT

Wir, die Unterzeichneten 

1. . . . . . . . . . . . . . . . , Staatsangehöriger von . . . . . . . . , Nationalität und Staatsangehörigkeit - . . . . . . . . , im Besitz vom Personalausweis – Pass Nr. . . . . . . , ausgestellt von . . . . . . . am  . . . . . . . . und gültig bis . . . . . . ., geboren am . . . . . . . . , Staat nach Aufenthaltsort . . . . . . . . . ., Hauptwohnsitz und Aufenthaltsort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.  . . . . . . . . . . . . . . ., Staatsangehöriger von . . . . . . . . , Nationalität und Staatsangehörigkeit - . . . . . . . . , im Besitz vom Personalausweis – Pass Nr. . . . . . . , ausgestellt von . . . . . . . am  . . . . . . . . . und gültig bis . . . . . . ., geboren am . . . . . . . , Staat nach Aufenthaltsort, . . . . . . . . . . .Hauptwohnsitz und Aufenthaltsort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BEVOLLMÄCHTIGEN hiermit

die STIFTUNG  „KINDERLÄCHELN“ (CHILDREN SMILES) mit Sitz und Anschrift der Geschäftsführung und Tätigkeit: 1606 Sofia, Ivajlo-Str.33, 3.Etage, App.5, eingetragen im Register der nicht profitorientierten juristischen Personen beim Sofioter Stadtgericht mit Beschluß vom 20.01.2004 nach Firmensache Nr.58/2004, Partie Nr.11032, Band 209, Seite 45 und im Zentralregister der nicht profitorientierten juristischen Personen zur Ausübung gemeinnütziger Tätigkeit unter Nr.20040206008, BULSTAT Nr.131186223 und SteuerNr.1221198227 in ihrer Eigenschaft als akkreditierte Organisation zur Vermittlung bei internationalen Adoptionen mit Genehmigung vom Justizministerium unter Nr. 117 vom 15.03.2010, gültig bis zum 15.03.2015 bezüglich auf Deutschland, Griechenland, Kanada, Zypern, USA und Frankreich, vertreten durch die Geschäftsführerin Rechtsanwältin Galya Raykova Raykova, PKZ ……, persönlicher Identitätsausweis Nr……………. , ausgestellt am ……………….. von Innenministerium Sofia, mit folgenden Rechtsbefugnissen: 

· Uns vor allen staatlichen Institutionen der Republik Bulgarien zu vertreten einschließlich vor dem Justizministerium in seiner Eigenschaft als Zentralorgan gemäß der Haager Konvention vom 29.Mai 1993 über Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption, vor dem bulgarischen Gericht, vor der Polizei und vor allen örtlichen Behörden, wobei sie in unserem Namen und zu unserem  Lasten alle Verwaltungsverfahren, Gerichtsverfahren und andere Prozeduren, erforderlich für die Einhaltung der Anforderungen der bulgarischen Gesetzgebung beim Verfahren zur Adoption eines Kindes, bulgarischen Staatsangehörigen, durchführt. 

· In unserem Namen jegliche Art von Information, Dokumenten und Papieren in und von allen Institutionen in der Republik Bulgarien, verbunden mit dem internationalen Adoptionsverfahren, abzufassen, zu unterzeichnen, einzureichen und im Empfang zu nehmen, diese zu übersetzen, zu legalisieren und zu verwenden, dort, wo es erforderlich ist.

· Rechtsanwälte und andere Fachleute und Mitarbeiter der Stiftung zu bevollmächtigen, uns vor dem Ministerium der Justiz, der Direktion “Internationale Adoptionen“, vor sozialen Institutionen und Einrichtungen zum Großziehen von Kindern ohne Eltern sowie vor allen anderen staatlichen und administrativen Organen, verbunden mit dem Adoptionsverfahren, zu vertreten.

· Einen Rechtsanwalt zu bevollmächtigen, uns vor dem bulgarischen Gericht zu vertreten und in unserem Namen alle Prozesshandlungen, verbunden mit der Volladoption des für uns bestimmten und von uns gewählten Kindes – bulgarischen Staatsangehörigen vorzunehmen.

·  Uns vor der Botschaft und dem Konsularamt der  Bundesrepublik Deutschland zu vertreten zwecks Erstellung, Vorlage und Erhalt der erforderlichen Dokumente im Zusammenhang mit dem Adoptionsverfahren. 
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